
Öffentliche Bekanntmachung  

Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schwörstadt zum 01. Januar 2020 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
27. Juni 2023 (GBL. S. 229), wird der Beschluss des Gemeinderats vom 22.02.2024 
zur Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schwörstadt zum 01. Januar 
2020 bekannt gemacht:  

ERÖFFNUNGSBILANZ  ZUM 01.01.2020 

 

 

Die Bilanz des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schwörstadt zum 01.01.2020 
stellt sich wie nachstehend abgebildet dar. Da der Eigenbetrieb schon früher bilanziert 
wurde, ergibt sich keine Veränderung zum Abschluss des Jahres 2019. 

 



 

 

Für die Einwohner und Abgabepflichtigen der Gemeinde Schwörstadt besteht die 
Möglichkeit der Einsichtnahme. Die ausführliche Eröffnungsbilanz mit der 
Dokumentation sämtlicher Bewertungsmethoden und –ergebnisse liegt in der Zeit vom 

Freitag, den 01.03.2024 
bis einschließlich Montag, 11.03.2024 

in den Räumen des Rechnungsamts, Hauptstraße 107, Zimmer 12, während den 
üblichen Öffnungszeiten aus. Wir bitten vorab um kurze Terminabsprache (07762-
5220-22). 

Schwörstadt, den 01.03.2024 

gez. Trautwein-Domschat, Bürgermeisterin 


